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A nf rag e 

der Abgeordneten Dr. HAUSER 
und Genossen 
an den Bundesmir..ister für Justiz 
betreffend VOJ:stanclsverfügung des 1t;i te·nden Ersten staats
anwalts Dr.Nüller tiber die Zusammenarbeit zwischen Staatsan
waltschaft und Sicherheitsbehörde. 

Der I;ei ter der Staatsanwaltschaft "Fien, Dr.Mü1ler, soll vor 
kurzem an die lvIi tglieder der Staatsanwal tschaft \V'i.en eine 
Vorstandsverftigung herausgegeben haben, wonach der dienstliche 
Verkehr der~taatsanwä1te mit den Sicherheitsbeh6rden mit so
fortiger Wirkung ausnahmslos nur mehr schriftlich stattfinden 
darf und Anträge der Staatsanwaltschaft erst auf Grund schrift-

. licher Anzeigen der Stcherheitsbeh6rden erfolgen dürfen. 

Wenn es auch zu verstehen ist, daß Dr.Müller nunmehr den Schrift
verkehr mit den Sicherheitsbeh6rden mündlichen Erörterungen vor
zieht, widerspricht diese Vorgangsweise Dr.Müllers sowohl der 
j~.hrzehntelangen Praxis der 2usammenarbei t von Staatsanwal tschaft 
und Sicherheitsbehörden wie auch jenen Vorschriften, die eine 
telefonische Kontaktaufnahme im Sinne einer raschen und 
effekti7en Strafverfolgung ausdrücklich vorsehen. Die von 
Dr.Müller verfügte neue Vorgangsweise würde eine wirk'"Ungs~rolle 
und rasche Verbrechensbekämpfung sicher erheblich beeinträchtigen4 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn 
Bundesminister für Justiz folgende 

A n fra g e 
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1) Ist es richtig, daß Dr. Müller eine derartige Vorstands
verfügung erlassen hat? 

2) Welche Stellung nehmen die vorgesetzten Dienstbehörden 
Dr.Müllers (Bundesministerium für Justiz, Oberstaatsanwaltschaft 
\\fien) zu dj.eser Vorgangsweü3e :D:-c.Hüllers ein? 
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